
Erfüllung ihrer Aufgaben. Vertrauensperson und Beauftragter des Arbeitgebers sind 
Verbindungspersonen zur Bundesagentur für Arbeit und zu dem Integrationsamt. 

§ 100 
Verordnungsermächtigung 

 Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates nähere Vorschriften über die Vorbereitung und Durchführung der Wahl der 
Schwerbehindertenvertretung und ihrer Stufenvertretungen zu erlassen. 

Kapitel  6
 
Durchführung der besonderen Regelungen zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen 
 

§ 101 
 
Zusammenarbeit der Integrationsämter und der Bundesagentur für Arbeit 
 

(1) Soweit die besonderen Regelungen zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen am 
Arbeitsleben nicht durch freie Entschließung der Arbeitgeber erfüllt werden, werden sie  
1. in den Ländern von dem Amt für die Sicherung der Integration schwerbehinderter Menschen 

im Arbeitsleben (Integrationsamt) und 

2. von der Bundesagentur für Arbeit 

in enger Zusammenarbeit durchgeführt. 

(2) Die den Rehabilitationsträgern nach den geltenden Vorschriften obliegenden Aufgaben 
bleiben unberührt. 

§ 102 
 

Aufgaben des Integrationsamtes 
 


(1) Das Integrationsamt hat folgende Aufgaben: 
1. die Erhebung und Verwendung der Ausgleichsabgabe, 

2. den Kündigungsschutz, 

3. die begleitende Hilfe im Arbeitsleben, 

4. die zeitweilige Entziehung der besonderen Hilfen für schwerbehinderte Menschen (§ 117). 

Die Integrationsämter werden so ausgestattet, dass sie ihre Aufgaben umfassend und 
qualifiziert erfüllen können. Hierfür wird besonders geschultes Personal mit Fachkenntnissen 
des Schwerbehindertenrechts eingesetzt. 

(2) Die begleitende Hilfe im Arbeitsleben wird in enger Zusammenarbeit mit der 
Bundesagentur für Arbeit und den übrigen Rehabilitationsträgern durchgeführt. Sie soll dahin 
wirken, dass die schwerbehinderten Menschen in ihrer sozialen Stellung nicht absinken, auf 
Arbeitsplätzen beschäftigt werden, auf denen sie ihre Fähigkeiten und Kenntnisse voll verwerten 
und weiterentwickeln können sowie durch Leistungen der Rehabilitationsträger und Maßnahmen 



der Arbeitgeber befähigt werden, sich am Arbeitsplatz und im Wettbewerb mit nichtbehinderten 
Menschen zu behaupten. Dabei gelten als Arbeitsplätze auch Stellen, auf denen Beschäftigte 
befristet oder als Teilzeitbeschäftigte in einem Umfang von mindestens 15  Stunden wöchentlich 
beschäftigt werden. Die begleitende Hilfe im Arbeitsleben umfasst auch die nach den 
Umständen des Einzelfalles notwendige psychosoziale Betreuung schwerbehinderter 
Menschen. Das Integrationsamt kann bei der Durchführung der begleitenden Hilfen im 
Arbeitsleben Integrationsfachdienste einschließlich psychosozialer Dienste freier gemeinnütziger 
Einrichtungen und Organisationen beteiligen. Das Integrationsamt soll außerdem darauf Einfluss 
nehmen, dass Schwierigkeiten im Arbeitsleben verhindert oder beseitigt werden; es führt hierzu 
auch Schulungs- und Bildungsmaßnahmen für Vertrauenspersonen, Beauftragte der 
Arbeitgeber, Betriebs-, Personal-, Richter-, Staatsanwalts- und Präsidialräte durch. Das 
Integrationsamt benennt in enger Abstimmung mit den Beteiligten des örtlichen Arbeitsmarktes 
Ansprechpartner, die in Handwerks- sowie in Industrie- und Handelskammern für die 
Arbeitgeber zur Verfügung stehen, um sie über Funktion und Aufgaben der 
Integrationsfachdienste aufzuklären, über Möglichkeiten der begleitenden Hilfe im Arbeitsleben 
zu informieren und Kontakt zum Integrationsfachdienst herzustellen. 

(3) Das Integrationsamt kann im Rahmen seiner Zuständigkeit für die begleitende Hilfe im 
Arbeitsleben aus den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln auch Geldleistungen erbringen, 
insbesondere  
1. an schwerbehinderte Menschen 

a) für technische Arbeitshilfen, 

b) zum Erreichen des Arbeitsplatzes, 

c) zur Gründung und Erhaltung einer selbständigen beruflichen Existenz, 

d) zur Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer behinderungsgerechten Wohnung, 

e) zur Teilnahme an Maßnahmen zur Erhaltung und Erweiterung beruflicher Kenntnisse und 

Fertigkeiten und 
 


f) in besonderen Lebenslagen, 
 


2. an Arbeitgeber 

a) zur behinderungsgerechten Einrichtung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen für 

schwerbehinderte Menschen, 

b) für Zuschüsse zu Gebühren, insbesondere Prüfungsgebühren, bei der Berufsausbildung 

besonders betroffener schwerbehinderter Jugendlicher und junger Erwachsener, 

c) für Prämien und Zuschüsse zu den Kosten der Berufsausbildung behinderter 

Jugendlicher und junger Erwachsener, die für die Zeit der Berufsausbildung 

schwerbehinderten Menschen nach § 68 Abs. 4 gleichgestellt worden sind, 

d) für Prämien zur Einführung eines betrieblichen Eingliederungsmanagements und 

e) für außergewöhnliche Belastungen, die mit der Beschäftigung schwerbehinderter 

Menschen im Sinne des §  72 Abs.  1 Nr. 1 Buchstabe a bis d, von schwerbehinderten 

Menschen im Anschluss an eine Beschäftigung in einer anerkannten Werkstatt für 

behinderte Menschen oder im Sinne des §  75 Abs.  2 verbunden sind, vor allem, wenn 

ohne diese Leistungen das Beschäftigungsverhältnis gefährdet würde. 



§ 103 
 
Beratender Ausschuss für behinderte Menschen bei dem Integrationsamt 
 

(1) Bei jedem Integrationsamt wird ein Beratender Ausschuss für behinderte Menschen 
gebildet, der die Teilhabe der behinderten Menschen am Arbeitsleben fördert, das 
Integrationsamt bei der Durchführung der besonderen Regelungen für schwerbehinderte 
Menschen zur Teilhabe am Arbeitsleben unterstützt und bei der Vergabe der Mittel der 
Ausgleichsabgabe mitwirkt. Soweit die Mittel der Ausgleichsabgabe zur institutionellen 
Förderung verwendet werden, macht der Beratende Ausschuss Vorschläge für die 
Entscheidungen des Integrationsamtes. 

 (2) Der Ausschuss besteht aus zehn Mitgliedern, und zwar aus 
zwei Mitgliedern, die die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen vertreten, 
zwei Mitgliedern, die die privaten und öffentlichen Arbeitgeber vertreten,  
vier Mitgliedern, die die Organisationen behinderter Menschen vertreten, 
einem Mitglied, das das jeweilige Land vertritt, 
einem Mitglied, das die Bundesagentur für Arbeit vertritt. 

(3) Für jedes Mitglied ist ein Stellvertreter oder eine Stellvertreterin zu berufen. Mitglieder 
und Stellvertreter oder Stellvertreterinnen sollen im Bezirk des Integrationsamtes ihren Wohnsitz 
haben.  

3. an Träger von Integrationsfachdiensten einschließlich psychosozialer Dienste freier 

gemeinnütziger Einrichtungen und Organisationen sowie an Träger von 

Integrationsprojekten. 

Es kann ferner Leistungen zur Durchführung von Aufklärungs-, Schulungs- und 
Bildungsmaßnahmen erbringen. 

(4) Schwerbehinderte Menschen haben im Rahmen der Zuständigkeit des Integrationsamtes 
für die begleitende Hilfe im Arbeitsleben aus den ihm aus der Ausgleichsabgabe zur Verfügung
stehenden Mitteln Anspruch auf Übernahme der Kosten einer notwendigen Arbeitsassistenz.  

 (5) Verpflichtungen anderer werden durch die Absätze 3 und  4 nicht berührt. Leistungen 
der Rehabilitationsträger nach § 6 Abs. 1 Nr.1 bis 5 dürfen, auch wenn auf sie ein 
Rechtsanspruch nicht besteht, nicht deshalb versagt werden, weil nach den besonderen 
Regelungen für schwerbehinderte Menschen entsprechende Leistungen vorgesehen sind; eine 
Aufstockung durch Leistungen des Integrationsamtes findet nicht statt.  

(6) § 14 gilt sinngemäß, wenn bei dem Integrationsamt eine Leistung zur Teilhabe am 
Arbeitsleben beantragt wird. Das gleiche gilt, wenn ein Antrag bei einem Rehabilitationsträger 
gestellt und der Antrag von diesem nach § 16 Abs. 2 des Ersten Buches an das Integrationsamt 
weitergeleitet worden ist. Ist die unverzügliche Erbringung einer Leistung zur Teilhabe am 
Arbeitsleben erforderlich, so kann das Integrationsamt die Leistung vorläufig erbringen. Hat das 
Integrationsamt eine Leistung erbracht, für die ein anderer Träger zuständig ist, so erstattet 
dieser die auf die Leistung entfallenden Aufwendungen. 

(7) Das Integrationsamt kann seine Leistungen zur begleitenden Hilfe im Arbeitsleben auch 
als persönliches Budget ausführen. § 17 gilt entsprechend. 



Heranziehung örtlicher Fürsorgestellen zur Durchführung der den Integrationsämtern 
obliegenden Aufgaben bestimmen. 

(3) (aufgehoben) 

§ 108 
Verordnungsermächtigung 

 Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates das Nähere über die Voraussetzungen des Anspruchs nach den §  33 Abs.  8 Nr.  
3 und § 102 Abs. 4 sowie über die Höhe, Dauer und Ausführung der Leistungen zu regeln. 

Kapitel  7
 

Integrationsfachdienste 
 


§ 109 
 

Begriff und Personenkreis 
 


(1) Integrationsfachdienste sind Dienste Dritter, die [bis 31.12.2004: im Auftrag der 
Bundesagentur für Arbeit, der Rehabilitationsträger und der Integrationsämter] bei der 
Durchführung der Maßnahmen zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben 
beteiligt werden. 

(2) Schwerbehinderte Menschen im Sinne des Absatzes  1 sind insbesondere 
1. schwerbehinderte Menschen mit einem besonderen Bedarf an arbeitsbegleitender 

Betreuung, 

2. schwerbehinderte Menschen, die nach zielgerichteter Vorbereitung durch die Werkstatt für 

behinderte Menschen am Arbeitsleben auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt teilhaben sollen 

und dabei auf aufwendige, personalintensive, individuelle arbeitsbegleitende Hilfen 

angewiesen sind sowie 

3. schwerbehinderte Schulabgänger, die für die Aufnahme einer Beschäftigung auf dem 

allgemeinen Arbeitsmarkt auf die Unterstützung eines Integrationsfachdienstes angewiesen 

sind. 

(3) Ein besonderer Bedarf an arbeits- und berufsbegleitender Betreuung ist insbesondere 
gegeben bei schwerbehinderten Menschen mit geistiger oder seelischer Behinderung oder mit 
einer schweren Körper-, Sinnes- oder Mehrfachbehinderung, die sich im Arbeitsleben besonders 
nachteilig auswirkt und allein oder zusammen mit weiteren vermittlungshemmenden Umständen 
(Alter, Langzeitarbeitslosigkeit, unzureichende Qualifikation, Leistungsminderung) die Teilhabe 
am Arbeitsleben auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt erschwert. 

(4) Der Integrationsfachdienst kann im Rahmen der Aufgabenstellung nach Absatz 1 auch 
zur beruflichen Eingliederung von behinderten Menschen, die nicht schwerbehindert sind, tätig 



werden. Hierbei wird den besonderen Bedürfnissen seelisch behinderter oder von einer 
seelischen Behinderung bedrohter Menschen Rechnung getragen. 

§ 110 
Aufgaben 

(1) Die Integrationsfachdienste können zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen am 
Arbeitsleben (Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer möglichst dauerhaften Beschäftigung) 
beteiligt werden, indem sie 
1. die schwerbehinderten Menschen beraten, unterstützen und auf geeignete Arbeitsplätze 

vermitteln, 

2. die Arbeitgeber informieren, beraten und ihnen Hilfe leisten. 

(2) Zu den Aufgaben des Integrationsfachdienstes gehört es, 
1. die Fähigkeiten der zugewiesenen schwerbehinderten Menschen zu bewerten und 

einzuschätzen und dabei ein individuelles Fähigkeits-, Leistungs- und Interessenprofil zur 

Vorbereitung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt in enger Kooperation mit den 

schwerbehinderten Menschen, dem Auftraggeber und der abgebenden Einrichtung der 

schulischen oder beruflichen Bildung oder Rehabilitation zu erarbeiten, 

1a. die Bundesagentur für Arbeit auf deren Anforderung bei der Berufsorientierung und 

Berufsberatung in den Schulen einschließlich der auf jeden einzelnen Jugendlichen 

bezogenen Dokumentation der Ergebnisse zu unterstützen, 

1b. 	 die betriebliche Ausbildung schwerbehinderter, insbesondere seelisch und 

lernbehinderter Jugendlicher zu begleiten, 

2. geeignete Arbeitsplätze (§  73) auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu erschließen, 

3. die schwerbehinderten Menschen auf die vorgesehenen Arbeitsplätze vorzubereiten, 

4. die schwerbehinderten Menschen, solange erforderlich, am Arbeitsplatz oder beim Training 

der berufspraktischen Fähigkeiten am konkreten Arbeitsplatz zu begleiten, 

5. mit Zustimmung des schwerbehinderten Menschen die Mitarbeiter im Betrieb oder in der 

Dienststelle über Art und Auswirkungen der Behinderung und über entsprechende 

Verhaltensregeln zu informieren und zu beraten, 

6. eine Nachbetreuung, Krisenintervention oder psychosoziale Betreuung durchzuführen sowie 

7. als Ansprechpartner für die Arbeitgeber zur Verfügung zu stehen, über die Leistungen für die 

Arbeitgeber zu informieren und für die Arbeitgeber diese Leistungen abzuklären, 

8. in Zusammenarbeit mit den Rehabilitationsträgern und den Integrationsämtern die für den 

schwerbehinderten Menschen benötigten Leistungen zu klären und bei der Beantragung zu 

unterstützen. 



§ 111 
 

Beauftragung und Verantwortlichkeit 
 


(1) Die Integrationsfachdienste werden im Auftrag [bis 31.12.2004: der Bundesanstalt für 
Arbeit,] der Integrationsämter oder der Rehabilitationsträger tätig. Diese bleiben für die 
Ausführung der Leistung verantwortlich. 

(2) Im Auftrag legt der Auftraggeber in Abstimmung mit dem Integrationsfachdienst Art, 
Umfang und Dauer des im Einzelfall notwendigen Einsatzes des Integrationsfachdienstes sowie 
das Entgelt fest. 

(3) Der Integrationsfachdienst arbeitet insbesondere mit 
1. den zuständigen Stellen der Bundesagentur für Arbeit, 

2. dem Integrationsamt, 

3. dem zuständigen Rehabilitationsträger, insbesondere den Berufshelfern der gesetzlichen 

Unfallversicherung, 

4. dem Arbeitgeber, der Schwerbehindertenvertretung und den anderen betrieblichen 

Interessenvertretungen, 

5. der abgebenden Einrichtung der schulischen oder beruflichen Bildung oder Rehabilitation mit 

ihren begleitenden Diensten und internen Integrationsfachkräften oder -diensten zur 

Unterstützung von Teilnehmenden an Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, 

5a. den Handwerks-, den Industrie- und Handelskammern sowie den berufsständigen 

Organisationen, 

6. wenn notwendig auch mit anderen Stellen und Personen, 

eng zusammen. 

(4) Näheres zur Beauftragung, Zusammenarbeit, fachlichen Leitung, Aufsicht sowie zur 
Qualitätssicherung und Ergebnisbeobachtung wird zwischen dem Auftraggeber und dem Träger 
des Integrationsfachdienstes [bis 31.12.2004: unter Berücksichtigung der Grundsätze des § 
86 des Dritten Buches auf der Grundlage einer bundesweiten Mustervereinbarung, die die 
Bundesagentur für Arbeit entwickelt und im Rahmen der nach §  101 gebotenen 
Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft, in der sich die Integrationsämter 
zusammengeschlossen haben, unter Beteiligung der maßgeblichen Verbände, darunter 
der Bundesarbeitsgemeinschaft, in der sich die Integrationsfachdienste 
zusammengeschlossen haben, abgestimmt hat,] vertraglich geregelt. Die Vereinbarungen 
sollen im Interesse finanzieller Planungssicherheit auf eine Dauer von mindestens drei Jahren 
abgeschlossen werden. 

(5) Die Integrationsämter wirken darauf hin, dass die berufsbegleitenden und psychosozialen 
Dienste bei den von ihnen beauftragten Integrationsfachdiensten konzentriert werden.  

§ 112 



Fachliche Anforderungen 

(1) Die Integrationsfachdienste müssen 
1. nach der personellen, räumlichen und sächlichen Ausstattung in der Lage sein, ihre 

gesetzlichen Aufgaben wahrzunehmen, 

2. über Erfahrungen mit dem zu unterstützenden Personenkreis (§ 109 Abs.  2) verfügen, 

3. mit Fachkräften ausgestattet sein, die über eine geeignete Berufsqualifikation, eine 

psychosoziale oder arbeitspädagogische Zusatzqualifikation und ausreichende 

Berufserfahrung verfügen, sowie 

4. rechtlich oder organisatorisch und wirtschaftlich eigenständig sein. 

(2) Der Personalbedarf eines Integrationsfachdienstes richtet sich nach den konkreten 
Bedürfnissen unter Berücksichtigung der Zahl der Betreuungs- und Beratungsfälle, des 
durchschnittlichen Betreuungs- und Beratungsaufwands, der Größe des regionalen 
Einzugsbereichs und der Zahl der zu beratenden Arbeitgeber. Den besonderen Bedürfnissen 
besonderer Gruppen schwerbehinderter Menschen, insbesondere schwerbehinderter Frauen, 
und der Notwendigkeit einer psychosozialen Betreuung soll durch eine Differenzierung innerhalb 
des Integrationsfachdienstes Rechnung getragen werden. 

(3) Bei der Stellenbesetzung des Integrationsfachdienstes werden schwerbehinderte 
Menschen bevorzugt berücksichtigt. Dabei wird ein angemessener Anteil der Stellen mit 
schwerbehinderten Frauen besetzt. 

§ 113 
 

Finanzielle Leistungen
 


(1) Die Inanspruchnahme von Integrationsfachdiensten wird vom Auftraggeber vergütet. Die 
Vergütung für die Inanspruchnahme von Integrationsfachdiensten kann bei Beauftragung durch 
[bis 31.12.2004: die Bundesagentur für Arbeit oder] das Integrationsamt aus Mitteln der 
Ausgleichsabgabe erbracht werden. 

(2) Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen 
vereinbart mit den Rehabilitationsträgern nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 bis 5 unter Beteiligung der 
maßgeblichen Verbände, darunter der Bundesarbeitsgemeinschaft, in der sich die 
Integrationsfachdienste zusammengeschlossen haben, eine gemeinsame Empfehlung zur 
Inanspruchnahme der Integrationsfachdienste durch die Rehabilitationsträger, zur 
Zusammenarbeit und zur Finanzierung der Kosten, die dem Integrationsfachdienst bei der 
Wahrnehmung der Aufgaben der Rehabilitationsträger entstehen. § 13 Abs. 7 und 8 gelten 
entsprechend. 

§ 114 
Ergebnisbeobachtung 

(1) Der Integrationsfachdienst dokumentiert Verlauf und Ergebnis der jeweiligen 
Bemühungen um die Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben. Er erstellt jährlich eine 
zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse und legt diese den Auftraggebern nach deren 



Kapitel  8
 
Beendigung der Anwendung der besonderen Regelungen zur Teilhabe 
 

schwerbehinderter und gleichgestellter behinderter Menschen 
 
§ 116 
 

Beendigung der Anwendung der besonderen Regelungen zur Teilhabe 
 
schwerbehinderter Menschen 
 

(1) Die besonderen Regelungen für schwerbehinderte Menschen werden nicht angewendet 
nach dem Wegfall der Voraussetzungen nach § 2 Abs.  2; wenn sich der Grad der Behinderung 
auf weniger als 50 verringert, jedoch erst am Ende des dritten Kalendermonats nach Eintritt der 
Unanfechtbarkeit des die Verringerung feststellenden Bescheides. 

näherer gemeinsamer Maßgabe vor. Diese Zusammenstellung soll insbesondere 
geschlechtsdifferenzierte Angaben enthalten zu 
1. den Zu- und Abgängen an Betreuungsfällen im Kalenderjahr, 

2. dem Bestand an Betreuungsfällen, 

3. der Zahl der abgeschlossenen Fälle, differenziert nach Aufnahme einer Ausbildung, einer 

befristeten oder unbefristeten Beschäftigung, einer Beschäftigung in einem 

Integrationsprojekt oder in einer Werkstatt für behinderte Menschen. 

(2) Der Integrationsfachdienst dokumentiert auch die Ergebnisse seiner Bemühungen zur 
Unterstützung der Bundesagentur für Arbeit und die Begleitung der betrieblichen Ausbildung 
nach § 110 Abs. 2 Nr. 1a und 1b unter Einbeziehung geschlechtsdifferenzierter Daten und 
Besonderheiten sowie der Art der Behinderung. Er erstellt zum 30. September 2006 eine 
zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse und legt diese dem zuständigen 
Integrationsamt vor. Die Bundesarbeitgemeinschaft der Integrationsämter und 
Hauptfürsorgestellen bereitet die Ergebnisse auf und stellt sie dem Bundesministerium für 
Gesundheit und Soziale Sicherung zur Vorbereitung des Berichtes nach § 160 Abs. 2 bis zum 
31. Dezember 2006 zur Verfügung. 

§ 115 
Verordnungsermächtigung 

(1) Das Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates das Nähere über den Begriff und die 
Aufgaben des Integrationsfachdienstes, die für sie geltenden fachlichen Anforderungen und die 
finanziellen Leistungen zu regeln. 

(2) Vereinbaren die Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und 
Hauptfürsorgestellen und die Rehabilitationsträger nicht innerhalb von sechs Monaten, nachdem 
das Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung sie dazu aufgefordert hat, eine 
gemeinsame Empfehlung nach §  113 Abs. 2 oder ändern sie die unzureichend gewordene 
Empfehlung nicht innerhalb dieser Frist, kann das Bundesministerium für Gesundheit und 
Soziale Sicherung Regelungen durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 
erlassen. 




